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Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen dienen als 
Grundlage für eine transparente, faire und 
professionelle Zusammenarbeit. Sie regeln den 
Rahmen aller Film- und Videoproduktionen zwischen 
dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber und 
ergänzen die individuellen Vereinbarungen im 
jeweiligen Projektvertrag. 
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1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Verträge und Leistungen im 
Bereich Film- und Videoproduktion zwischen dem Auftragnehmer (Benjamin Petrovici) und dem 
Auftraggeber (Unternehmen oder Kunde). Abweichende Vereinbarungen gelten nur, wenn sie 
schriftlich bestätigt wurden. 

 

2. Leistungen & Leistungsumfang 

Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot bzw. Projektvertrag. 

Nicht vereinbarte Leistungen, insbesondere zusätzliche Drehtage, Mehraufwand im Schnitt, 
zusätzliche Versionen oder zusätzliche Korrekturrunden, werden gesondert berechnet. 

 

3. Vergütung & Zahlungsbedingungen 

Die Vergütung erfolgt wie folgt, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde: 

• 50% nach Abschluss der Dreharbeiten 
• 50% nach Projektabschluss und Lieferung des finalen Materials 

Zahlungsziel: 14 Tage ab Rechnungsdatum. 

Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, bei verspäteter Zahlung Verzugszinsen gemäß 
gesetzlichen Vorgaben zu berechnen. 

 

4. Nutzungsrechte 

Der Auftragnehmer bleibt Urheber sämtlicher produzierter Inhalte. 

Der Auftraggeber erhält – sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde – einfaches, 
nicht übertragbares Nutzungsrecht für: 

• Website 
• Social Media 
• Werbung / Online-Ads 



 

 3 

TV-Nutzung nur nach gesonderter schriftlicher Vereinbarung.  

Weitergehende oder exklusive Nutzungsrechte werden nur gegen zusätzliche Vergütung 
übertragen. 

Bearbeitungen, Änderungen oder Umgestaltungen des gelieferten Videomaterials durch den 
Auftraggeber oder durch Dritte sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Auftragnehmers zulässig. 

Ausgenommen davon sind technische Anpassungen (z. B. Kürzungen für unterschiedliche 
Plattformformate, Einbindung von Logos, Texten oder Untertiteln), sofern diese den Charakter 
und die inhaltliche Aussage des Werkes nicht verfälschen oder entstellen. 

 

5. Portfolio-Nutzung 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, produzierte Werke für eigene Werbezwecke (Website, Social 
Media, Portfolio) zu verwenden, sofern der Kunde nicht ausdrücklich widerspricht oder die 
Nutzung Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse verletzt. 

Der Kunde muss dies vor Produktionsbeginn mitteilen. 

 

6. Rohmaterial & Datenspeicherung 

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Rohmaterial oder Projektdateien aufzubewahren. 

Eine freiwillige Speicherung kann bis zu 90 Tage erfolgen, jedoch ohne Garantie. Für eine 
längere Archivierung muss eine kostenpflichtige Zusatzvereinbarung getroffen werden. 

Die Herausgabe von Rohmaterial erfolgt ausschließlich gegen Aufpreis und bedarf einer 
schriftlichen Vereinbarung. 

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Projektdateien (z. B. Premiere/DaVinci-Projekte) 
herauszugeben. 

 

7. Stornierung 

Bei Stornierung des Projekts durch den Auftraggeber gelten folgende Gebühren: 
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• Bis 30 Tage vor Produktionsbeginn → 0 % 
• 14–29 Tage vor Produktionsbeginn → 50 % 
• Weniger als 7 Tage vor Produktionsbeginn → 100 % 

Bereits erbrachte Teilleistungen sind vollständig zu vergüten. 

 

8. Haftung 

Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
zurückzuführen sind. 

Keine Haftung besteht bei Ereignissen höherer Gewalt (Krankheit, technische Ausfälle, 
Witterung, etc.), die den Produktionsablauf beeinträchtigen. 

Der Auftraggeber ist verantwortlich für: 

• Einholung von Drehgenehmigungen 
• Rechtliche Zulässigkeit der veröffentlichten Inhalte 
• Inhalte, die er selbst bereitstellt 

 

9. Lieferung & Abnahme 

Lieferfristen werden projektbezogen individuell vereinbart. 

Verzögertes Feedback des Auftraggebers verlängert die Lieferzeit entsprechend. 

Nach Bereitstellung des finalen Videos gilt das Werk als abgenommen, wenn innerhalb von 7 
Tagen keine wesentlichen Mängel gemeldet werden. 

Der Auftraggeber bleibt zur Zahlung verpflichtet, auch wenn ihm das Ergebnis aus subjektiven 
Gründen nicht zusagt, sofern das Werk den vereinbarten Anforderungen entspricht und keine 
objektiven Mängel vorliegen. 

 

10. Schlussbestimmungen 

Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers, sofern der Auftraggeber Unternehmer ist. 
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Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit des restlichen Vertrags 
unberührt.  

Mit diesen AGB entsteht ein verbindlicher Rahmen, der für alle aktuellen und 
zukünftigen Projekte gilt, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird 
Diese AGB gelten für alle Leistungen der Videoproduktion von Benjamin 
Petrovici/youarethelightmedia	 


